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Guten Tag,
hiermit widerspreche ich dem Grundsteuerbescheid der Stadt Duisburg vom 10.04.2026, eingegangen 11.04.2026, Az. Finanzamt ???. Durch den Bescheid erhöht sich auf 10 Jahre gesehen die Belastung um knapp ??? Euro und aufgrund der schlechten Strukturen in Duisburg muss mit weiteren Erhöhungen gerechnet werden.
Ich verweise auf Anlage 1, meiner Rüge bzgl. der Änderung der Grundsteuersatzung, in welchen bereits viele Punkte ausführlich dargelegt sind. Zudem ist dort die rechtliche Herleitung der Steuerungerechtigkeit ausführlich begründet. Dies übernehme ich hiermit auch ausdrücklich in diesen Widerspruch. Wiederholungen dienen dabei der Betonung, welche ich zugleich noch um weitere Punkte und Aspekte ergänze.
Grundsteuer
Die Grundsteuer ist für die Kommunen eine freiwillige Steuer. Sie muss nicht erhoben und schon gar nicht muss diese auf sehr hohe Werte erhöht werden. Es ist nicht statthaft zu sagen, durch die Grundsteuerreform fehlen Einnahmen, durch Gerichtsurteile drohen Einnahmeausfälle und deshalb erhöhen wird einfach die Grundsteuer ohne Einnahmen und Ausgaben überall zu hinterfragen. Ein Hinterfragen erfordert sowohl die Steuergerechtigkeit, wie auch das Sozialstaatsprinzip. Wie nachfolgend dargelegt wird weder die Steuergerechtigkeit noch das Sozialstaatsprinzip eingehalten. Zumal das Land NRW und auch die Gerichte unterschiedliche Grundsteuersätze B für Wohnen für zulässig hält, wenn dies aus sozialen Gründen erfolgt.
Aufgrund von Konjunktur und den Rahmenbedingungen ist die nächste Erhöhung der Grundsteuer bereits jetzt absehbar ist. So werden Zinsen teurer und Spielräume kleiner. Auch werden notwendige und sinnvolle Leistungen der Stadt immer weiter eingeschränkt. Wir zahlen hohe Steuern und Gebühren erhalten dafür aber keine adäquate Gegenleistung. Die Gebühren für alle möglichen anderen Leistungen der Stadt Duisburg (z. B.: Abwasser, Regenwasser, Straßenreinigung, Müll usw.) steigen auch immer weiter. In Summe ergibt sich eine erhebliche Gesamtbelastung.
Es ist zudem auffällig, dass man vor der Wahl auf sozial gemacht hat um nach der Wahl dann die Grundsteuer um über 30 % zu erhöhen.
Vertragsgegenstand
Auf dem "Grundsteuerbescheid" steht oben in einem Kasten "Vertragsgegenstand", was Zweifel daran weckt, ob es sich hier überhaupt um einen Verwaltungsakt handelt und nicht um eine Rechnung zu einem Vertrag. Denn nur Verträge können einen Vertragsgegenstand haben. Folglich dürfte der Bescheid schon aus diesem formellen Gründen nicht rechtskonform sein. Zudem soll man  "Bei Rückfragen und Zahlungen bitte unbedingt angeben", aber wie bitte gebe ich bei einer Überweisung den Strichcode an? Und was konkret soll  man  angeben? Den Begriff, den Strichcode? Es bleibt mir unklar, welche Angaben hier gewünscht werden. Zumal eine Identifikation auch über den Namen und die Anschrift erfolgen kann. Wegen der Unklarheit überlege ich den Text des Dauerauftrags anzupassen.
Und um es klarzustellen, ich habe nie einen Vertrag abgeschlossen, der mich zur Zahlung einer "Grundsteuer" genannten Bezahlung verpflichtet.
Grundsteuer B1
Der Bescheid behauptet, er würde die Grundsteuer B1 erheben. Für die Erhebung einer Grundsteuer B1 gibt es allerdings keine Rechtsgrundlage. Weder wird diese im Grundsteuergesetz erwähnt noch in der Grundsteuer-Hebesatzsatzung der Stadt Duisburg. Auch in der rechtlichen Grundlage des Landes NRW wird keine Grundsteuer B1 legaldefiniert. Sprich es wird eine Grundsteuer ohne zulässige Rechtsgrundlage erhoben, damit ist der Bescheid nichtig und es tritt automatisch der alte Stand ein. Da damit zu viel Steuern gezahlt werden, wird hiermit eine Verzinsung ab Zeitpunkt des Der Überweisung mit 5 % eingefordert. Auf der Seite zwei ist zwar eine Erläuterung aufgeführt, welche allerdings durch die explizite Darstellung als Erläuterung keine Rechtskraft hat.
Zahlungsempfänger
Seit 2025 ist bei Überweisungen der richtige Zahlungsempfänger anzugeben. Auf dem Grundsteuerbescheid, fehlt aber eine korrekte Angabe des Zahlungsempfängers. Somit kann gar nicht überprüft werden, ob die richtige Stelle die Überweisung bekommt. Dies kann zu Verzögerungen und Problemen führen, welche mit unnötigen Mehrkosten für die Stadt einhergehen.
Rechtsgrundlage
Laut dem Abschnitt 'Rechtsgrundlage' basiert der Bescheid auf dem Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 in der jeweils gültigen Fassung. Auch die weiteren Rechtsgrundlagen werden nur als: 'in der jeweils gültigen Fassung' erwähnt. Hierdurch fehlt es an der Bestimmtheit, da sich Gesetze und Satzungen immer wieder ändern. In einem Verwaltungsakt muss die konkret zum Zeitpunkt geltende Rechtslage angegeben werden. Denn ansonsten würde sich der Verwaltungsakt mit jeder Gesetzesänderung ändern und es fehlt damit an der Bestimmtheit des Verwaltungsaktes.
Rechtsbehelfsbelehrung
Die Rechtsbehelfsbelehrung ist unzureichend. In dem Grundsteuerbescheid ist die Anschrift 'Stadtverwaltung Duisburg, 47049 Duisburg' oben angegeben und unten 'Sonnenwall 85, 47051 Duisburg' ich vermute zwar trotzdem die richtige Adresse erwischt zu haben, dennoch deutet auch diese fehlende Angabe auf unsaubere Arbeit hin. Dies hat das Potential dazu, dass das Widerspruchsrecht nicht richtig genutzt werden kann.
Begründung
Dem Verwaltungsakt fehlt eine Begründung als Teil des Verwaltungsaktes anhand dessen ich die Zulässigkeit prüfen kann. Das Hinweisblatt erfüllt diesen Anspruch nicht, da dieses erstens kein Teil des Verwaltungsaktes ist und zweitens sehr viele Sachen behauptet, die so nicht richtig oder nicht vollständig und richtig sind.
Insbesondere ist es sowohl unbegründet als auch steuerungerecht die Kosten fürs Wohnen zu erhöhen und zeitgleich die Wirtschaft erheblich zu entlasten. Dies wirkt für mich, wie eine einseitige Umverteilung, bei der die Kommune dem Land NRW die Schuld zuschiebt, obwohl sogar das Gericht Alternativen betont hat, statt also die Begründung anzupassen setzt man hier weniger Geld für die Bevölkerung. Da die Grundsteuer freiwillig für Kommunen ist und die Kommune zugleich auf zu erhebende Einnahmen (siehe u. a. Falschparken) verzichtet, bedarf es hier einer sehr ausführlichen Begründung.
Parkraum
Wer öffentlichen Raum nutzt und damit anderen allgemeinen Nutzungen vorenthält sollte dafür auch bezahlen. Alles andere ist steuerungerecht. Zumal auch viel Parkraum von Wohnmobilen, Anhängern und Geschäftsfahrzeugen weggenommen wird. Hier dürfte es sich zumindest teilweise um eine Sondernutzung handeln, die entsprechend unterbunden werden oder zusätzlich Einnahmen generieren könnte (vgl. auch OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 11.8.2017, 11 A 432/17). Wer anderen mit Wohnmobilen, LKW usw. Parkraum wegnehmen will, sollte dafür entsprechend viel zahlen. Bei Parkbuchten ragen lange KFZ, wie etwa von DPD weit in den Gehweg, behindern zudem noch Fußverkehr und beschädigen aufgrund des Gewichts wohl auch die Gehwege. Zudem würde eine Parkgebühren den begrenzten Raum besser zugunsten von Wohnen verteilen und wirtschaftlichen Missbrauch verhindern.
Vorsätzliches rechtswidriges Wegsehen beim Falschparken
2002 hat die Politik beschlossen rechtswidrig auf jährliche Einnahmen in Millionenhöhe zu verzichten und dabei nicht einmal die dadurch entgehenden finanziellen Auswirkungen beziffert. Begründet wurde das vorsätzliche rechtswidrige Wegsehen beim Falschparken u. a. mit "Parkdruck", was nach aktueller StVO problemlos mit Parkgebühren geregelt werden könnte. Ist der "Parkdruck" zu hoch, ist schlichtweg die Parkgebühr zu niedrig. Und es gibt keinen Grund hier nicht marktwirtschaftliche Maßstäbe anzulegen, denn schließlich muss die Allgemeinheit derzeit u. a. über die Grundsteuer für die Kosten für Straßen aufkommen. Es ist sozial und steuerlich ungerecht die Allgemeinheit für etwas zahlen zu lassen, was nur einer Gruppe zugute kommt. Wer ein Fahrzeug in den öffentlichen Raum stellen will, muss dies erstens legal tun und zweitens muss angemessen dafür bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite öffentlichen Raum für private Nutzung verschenkt und zeitgleich die Grundsteuer erheblich erhöht. Und eine Erhöhung um über 30 % ist nun einmal erheblich.

Und es ist auch nicht durch das Opportunitätsprinzip gedeckt bei schwerwiegendem Falschparken, wie auf dem Gehweg, vorsätzlich wegzusehen, während man Bußgelder für Parken ohne Parkschein  verteilt. Opportunitätsprinzip heißt da anzusetzen, wo die schwerwiegendere Verstöße sind und das ist nach Bußgeldkatalogverordnung eindeutig Falschparken auf Gehwegen.

Über die Jahre hat die Stadt Duisburg wegen der Schuldenlast viele Sachen geschlossen, wie Hallenbäder oder Leistungen gekürzt. Aber über all die Jahre wurden die Kosten für die Subvention von Falschparken nicht einmal hinterfragt. Es erschließt sich mir nicht, warum die Allgemeinheit auch dafür aufkommen soll. Ist ja schon schlimm genug, dass das legale Parken nicht über Parkgebühren geregelt wird, sondern auch da die Gratismentalität vorherrscht. Zumal es, wie gesagt den Parkraum für die Anwohnenden besser regeln würde und nicht für Firmenfahrzeuge, Wohnmobile, Anhänger und ähnliche Platzfresser verschwendet würde.

Dazu kommen noch die ganzen Ihscooter (E-Scooter von Leihfirmen, mit der Betonung auf Ih), welche ebenfalls Gehraum wegnehmen und dafür nicht einmal anständig bezahlen müssen, wenn diese behindern oder sogar gefährden, dabei wäre es ein leichtes dies per Satzung zu Regeln. Auch dieses Geschäftsmodell müssen wir letztendlich über die Grundsteuer und verminderter Gehqualität bezahlen. Die Lebensqualität wird dadurch deutlich eingeschränkt und damit auch der Wohnwert, während zeitgleich die Grundsteuer sogar noch erhöht wird.

Leerstandsabgabe
Im Wahlkampf wurde von der lokalen Politik behauptet man könne nichts gegen Leerstand tun. Dies ist natürlich unwahr. Obwohl die Stadt Duisburg sehr viel Leerstand hat, gibt es keine Leerstandsabgabe, welche Eigentümer dazu bringt zu vermieten und so entweder mehr Gewerbe ansiedelt oder das leere Ladenlokal in Wohnraum umwandelt. Dies Abgabe wäre sozial und gerecht und würde dazu zwingen übertriebene Mietforderung zu hinterfragen.

Derzeit wird Leerstand im Gegenteil sogar noch steuerlich abgesetzt. Dass durch Leerstand das Umfeld leidet ist bekannt. Möglicherweise wird dies aus Rücksicht auf die Wirtschaft nicht gemacht, aber dann darf man auch nicht die Grundsteuer erhöhen, wenn man auf andere Abgaben einfach so verzichtet.

Nachvollziehbarkeit des Haushalts
Für die Rüge (Anlage 1) wurde der Haushalt der Stadt Duisburg in Hinblick auf Bußgelder durchsucht. Der Haushalt ist sehr umfangreich und extrem unübersichtlich. Die Geldströme im Details sind kaum nachvollziehbar  und somit ist auch gar nicht klar, wo das Geld versickert und welche Potentiale für Einsparungen wirklich bestehen.

Verschwendung/Veruntreuung von Steuergeldern
Neben dem Problem der Einnahmen gibt es auch ein Problem mit Ausgaben. So wird immer wieder Geld für nicht sinnvolle Projekte ausgegeben. Wie etwa die Machbarkeit einer Seilbahn, obwohl diese geologisch und vom Verkehr her keinerlei Sinn macht.

In den vergangenen Jahren gab es erhebliche finanzielle Schäden in kommunalen Firmen, die nie wirklich konsequent aufgearbeitet wurden:
1. Die ehemalige Geschäftsführerin der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Roselyne Rogg, und der ehemalige Duisburger Sozialdezernent Reinhold Spaniel wurden in 2024 angeklagt, eine Aufarbeitung des Versagens des Aufsichtsrats fand nie statt.
2. In 2025 musste die GEBAG mit etwa 165 Millionen Euro gerettet werden. Auch hier gab es nach meiner Kenntnis kein konsequente Aufarbeitung.
3. Das MSV-Stadion bzw. das Dach musste ebenfalls die Allgemeinheit finanzieren.
4. Und in 2026 dann der nächste Skandal mit der DVV und völlig überzogenen Gehältern. Die DVV gehört der Stadt Duisburg und Gewinne werden an die Stadt ausgeschüttet. Somit ergeben sich auch den überzogenen Gehältern Verluste für die Stadt und damit die Allgemeinheit.
Insgesamt entstanden Schäden von vielen Millionen Euro. Hier wurde nur in Einzelfällen ermittelt und keine Konsequenzen in Hinblick auf die Vergabe von Aufsichtsratsposten gezogen. Auch jüngst war im Ratsinformationssystem eine Liste für die Vergabe von Aufsichtsratsposten völlig ohne Qualifikation zu sehen. Es sollten durch die Politik einfach beliebigen Namen eingesetzt werden. Eine Qualifikationshürde gibt es nicht. Die hohe Anzahl an Finanzschäden deutet ziemlich deutlich auf mangelhafte Qualifikationen in Aufsichtsräten hin und einen fehlenden Willen diesen durch die Wahl von geeigneten Personen zu beheben. Vielmehr werden in einer Wahl Personen aus der Lokalpolitik in Aufsichtsräte geschickt (Versorgungspöstchen). Es gibt hier weder ein Bewerbungsverfahren mit einer Vorstellung und Lebenslauf noch sonstige Sicherstellung von Qualifikationen für Aufsichtsratsposten. Das ist zumindest Verschwendung, wenn nicht sogar eine Veruntreuung von Steuergeldern. Es scheint sogar so zu sein, dass einige Firmen nur deshalb bestehen, um Vorstandsposten zu generieren. Natürlich findet die Stadt hier eine rechtliche Begründung, allerdings ergeben die vielen Firmen, für mich keinen Sinn, es sei denn es geht primär um Aufsichtsratspöstchen, die noch dazu durch Vielfachstrukturen Geld verbrennen, denn auch Vorstände usw. müssen mehrfach vorhanden sein. Ebenso müssen Abrechnungen usw. mehrfach durchgeführt werden. Allein hier ist schon von einem erheblichen Vermögensschaden für die Stadt und damit die Bevölkerung auszugehen. Wenn man noch die Schäden durch Aufsichtsratsversagen, wie bei der DVV heranzieht, wo Vorständen völlig überzogene Gehälter gewährt wurden, dann ist offensichtlich, dass der Aufsichtsrat völlig versagt hat. Denn wäre dieser qualifiziert besetzt, wäre aufgefallen, dass die Gehälter der Vorstände zu hoch sind. Die aktuelle Besetzung des Aufsichtsrats hat aus welchen Gründen auch immer nur abgenickt und nicht einmal recherchiert. Wenn man keine Ahnung hat muss man sich kundig machen oder gehört nicht in Aufsichtsräte.

Tabelle 1 – Aufsichtsrat DVV (laut Internet
)
	Person
	Beruflicher Hintergrund

	Sören Link
	Berufspolitiker/Oberbürgermeister

	Holger Roth
	Arbeitnehmervertreter*in

	Oliver Alefs
	Lokalpolitiker/Angestellter (laut Xing Koch)

	Zeynep Bicici *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Joachim Block *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Thomas Brauers *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Binali Demir
	Lokalpolitiker/ TKS-Europe/Gewerkschaft

	Andrea Demming-Rosenberg
	Lokalpolitiker/Angestellte Leitung Wahlkreisbüro

	Uwe Ernst
	Lokalpolitiker/Rentner vorher Sachgebietsleiter Netze Duisburg

	Andreas Fieber *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Peter Ibe
	Lokalpolitiker/ Bauleiter

	Alan Imamura
	Lokalpolitiker/ Geschäftsführer (von irgendwas?)

	Christian Jürgens *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Holger Laube *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Thomas Mahlberg
	Lokalpolitiker/Groß- und Außenhandelskaufmann/Ex-Mitglied Bundestag

	Bruno Sagurna
	Lokalpolitiker/Rentner vorher Controller DB Cargo AG

	Manuel Sanchez-Tamayo *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Kerstin Schütte *
	Arbeitnehmervertreter*in

	Anna von Spiczak-Brzezinski
	Lokalpolitiker/Referentin wo genau?


Wie man sieht ist die Hälfte ist mit Arbeitnehmervertretung besetzt und der Rest mit Menschen aus der Lokalpolitik. Überwiegend erkenne ich keine Qualifikationen zur Beaufsichtigung des DVV-Konzerns. Zudem kann die Lokalpolitik gar nicht die Interessen des Eigentümers vertreten, denn der Eigentümer ist die Stadt Duisburg und nicht irgendwelche Menschen aus der Politik. In der Politik scheint mir oft die einzige Qualifikation zu sein, gut reden zu können. Gut reden können, qualifiziert allerdings alleine keinesfalls für einen Aufsichtsrat.

Eine Haftung für diese teuren Fehler scheint es nicht zu geben, obwohl die Aufsichtsratshaftung in der Wirtschaft üblich ist, scheint man dieses Prinzip bei der Stadt Duisburg als Eigentümer nicht zu leben. Bei der DVV gab es sogar schnell eine Drucksache, welche den Aufsichtsrat schnell von aller Schuld freisprach ohne das sorgfältig aufzuarbeiten. Vermutlich ist die Verfilzung mit der Politik zu stark, um hier Konsequenzen zu aus Fehlverhalten zu ziehen.
Wenn man also auf der einen Seiten mit Steuergeldern verschwenderisch bzw. veruntreuend umgeht und auf der anderen Seite plötzlich mehr Grundsteuer will, dabei dieses Versagen nicht aufarbeitet, dann ist das ein Problem. Ich bin jedenfalls nicht bereits für die Fehler von Aufsichtsräten zu zahlen, die klar verhinderbar gewesen wären. Zumindest die GEBAG wurde über sehr viel Steuergelder gerettet. Die genauen Geldströme der Stadt Duisburg sind über den Haushaltsplan extrem unübersichtlich und nur schwerlich nachvollziehbar. 
Finanzlasten durch Bund und Land
Laut einem Posting von Herrn Murrack bei Facebook
 sollen Bund und Land den Kommunen erhebliche Finanzlasten aufbürden ohne für diese Aufzukommen. Allerdings gibt es hier kein rechtliches Vorgehen, wie eine Klage oder einem Aussetzen der nicht finanzierten Leistungen. Stattdessen soll die Bevölkerung dies wohl über die Grundsteuer bezahlen. Aus meiner Sicht müssen Kosten bei der verursachenden Stelle erhoben werden nicht bei allen. Dies ist eine grundlegende Gerechtigkeitsfrage. Ich erkenne jedenfalls keine nennenswerte Abwehr ungerechte aufgebürdeter Kosten ohne ausreichende Finanzierung durch die Stadt Duisburg. Außer ein paar Worten ist das nichts zu vernehmen. Man widerspricht hier offensichtlich nur pro forma. 
Gleichzeitig lässt sich die Stadt Duisburg aber Förderungen in Millionenhöhe entgehen, wie die WAZ berichtete
.
Oper/Stadttheater
Obwohl die Stadt Duisburg viel zu wenig Geld hat und deshalb sogar die Grundsteuer fürs Wohnen erhöht, leistet man sich den Luxus einer teuren Oper (Neubau weit über 200 Millionen Euro), bei der selbst Städte, wie Düsseldorf trotz guter Einnahmen Schwierigkeiten haben. Duisburg hat eine vielfältige Kultur, die nicht mit hunderten Millionen Euro finanziert werden muss. Man kann nicht alles erhalten und schon gar nicht das marode Stadttheater, für derartig immense Summen. Im Zweifelsfall müssen Opern an anderen Stellen aufgeführt werden, wie etwa das Theater am Marientor oder die Mercatorhalle. Es gibt ausreichend Spielstätten in der Stadt, sodass nicht mit viel Aufwand ein Neubau oder eine Sanierung notwendig ist. Zumal das von der Kosten sicherlich noch weiter explodieren wird. Man kann sicherlich getrost mit mind. 0,5 Milliarden rechnen. Finanziert vermutlich auch über eine ungerecht erhöhte Grundsteuer.
Soziales Ungleichgewicht
Die Inflation ist in der letzten Zeit erheblich angestiegen. An vielen Stellen erhöhen sich Kosten. Zusagen, die Erhöhung wäre nur geringfügig ohne die Gesamterhöhung der Kosten durch Inflation zu betrachten zeigt keine soziale Ausgewogenheit. Zumal durch höhere Grundsteuer auch weniger in Duisburg ausgegeben wird, da Geld von einer Person nur einmal ausgegeben werden kann. Sprich es wird mehr Gewerbe abwandern oder schließen, weil das Geld dafür fehlt.
Mit friedlichen Grüßen
Dr. Ulrich Scharfenort
Anlage 1 - Rüge Satzungsänderung
�	https://www.dvv.de/konzern/geschaeftsfuehrung-aufsichtsrat/


�	https://www.facebook.com/murrack/posts/pfbid02R3bUG7MuotbxtNvRygdFPxjYuFVbypoKw1KosJjcgiaXuYB2HQDT4vMbY8RDdorbl?__cft__[0]=AZYBEmfrXQ_OnPa597LDxQ63yGjPou-EHqlp01VYqsbE04nbz7gw4ymsv1UlFH1q-IMKJ5w5AkEHbOe1Zfl0kyhppYTuFCBoyThSkjv3F6Ak_HvZXAu6kMPwGVxY4M7_q8eFDDkHzv9ThQ1vx2TFn9PJsQjttdttRA7N3q5O8GHvPtyzoeYHCXqJc5tJ9ObZgcs&__tn__=%2CO%2CP-R


�	WAZ Artikel, Bericht offenbart: Duisburg lässt über eine Million Euro liegen, Daniel Wiberny, 22.04.2026, 05:54 Uhr, abgerufen am 22.04.2026





